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ISIN DE000A2E4LE9  
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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre hiermit zu der am Freitag, 19. Juni 2026, um 11:00 Uhr (MESZ) 
im Konferenzraum 6 der Meistersingerhalle Nürnberg, Münchener Straße 21, 90478 Nürnberg, stattfindenden 
ordentlichen Hauptversammlung ein.

I. Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Voltatron AG, des gebilligten 
Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts für die Voltatron AG und 
den Konzern, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a,  
315a HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2025

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss am 14. April 
2026 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Somit entfällt eine Feststellung durch die Hauptver-
sammlung. Der Jahresabschluss, der Konzernabschluss, der zusammengefasste Lagebericht für die Voltatron 
AG und den Konzern, der Bericht des Aufsichtsrats und der erläuternde Bericht des Vorstands zu den Angaben 
nach §§ 289a, 315a HGB sind der Hauptversammlung vorzulegen. Nach dem Aktiengesetz bedarf es zu diesem 
Tagesordnungspunkt keiner Beschlussfassung durch die Hauptversammlung.

Die vorgenannten Unterlagen sind ab dem Zeitpunkt der Einberufung über unsere Internetseite unter

https://ir.voltatron.com/hv-finanzkalender#hauptversammlung

zugänglich. Die Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung zugänglich sein und erläutert.

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Vorstands 
für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Aufsichts-
rats für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
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4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers 
für das Geschäftsjahr 2026 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht 
des Halbjahresfinanzberichts im Geschäftsjahr 2026, und über die Wahl des Prüfers des 
Nachhaltigkeitsberichts

Der Aufsichtsrat schlägt auf die Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, wie folgt zu beschließen:

4.1 Die Rödl Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bielefeld, wird zum Abschlussprüfer und Konzern-
abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 sowie zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht 
des verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts für die ersten sechs Monate des Geschäfts-
jahrs 2026 gewählt.

4.2 Die Rödl Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bielefeld, wird zum Prüfer des Nachhaltigkeits-
berichts für das Geschäftsjahr 2026 gewählt.

Die Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/
EU hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen bedarf eines deutschen 
Umsetzungsgesetzes (CSRD-Umsetzungsgesetz). Zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Beschluss-
vorschläge der Verwaltung an die Hauptversammlung war ein CSRD-Umsetzungsgesetz noch nicht 
verabschiedet. Die Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung erfolgt daher für den Fall, 
dass der deutsche Gesetzgeber in einem CSRD-Umsetzungsgesetz eine Wahl dieses Prüfers durch die 
Hauptversammlung verlangt.

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine vorstehenden Empfehlungen frei von ungebührlicher Einfluss-
nahme durch Dritte sind und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 
Abs. 6 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 auferlegt wurde.

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die vorstehenden Beschluss-
vorschläge entscheiden zu lassen.

5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat haben gemäß § 162 AktG jährlich einen Vergütungsbericht zu erstellen und der 
Hauptversammlung gemäß § 120a Abs. 4 AktG zur Billigung vorzulegen. Vorstand und Aufsichtsrat der Gesell-
schaft haben den Bericht über die im Geschäftsjahr 2025 gewährte und geschuldete Vergütung der Mit-
glieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der Gesellschaft erstellt. Der Vergütungsbericht wurde gemäß  
§ 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer formell geprüft. Der Vermerk über die Prüfung des Vergütungs-
berichts wurde vom Abschlussprüfer erstellt und ist dem Vergütungsbericht beigefügt.

Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 ist zusammen mit dem Prüfungsvermerk des Abschluss-
prüfers von der Einberufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://ir.voltatron.com/hv-finanzkalender#hauptversammlung

zugänglich. Der Vergütungsbericht wird auch während der Hauptversammlung zugänglich sein. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsbericht für 
das Geschäftsjahr 2025 zu billigen.
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6. Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des 
Vorstands

Nach § 120a Abs. 1 Satz 1 AktG beschließt die Hauptversammlung einer börsennotierten Gesellschaft über 
die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands bei jeder 
wesentlichen Änderung des Vergütungssystems, mindestens jedoch alle vier Jahre. Zuletzt wurde das Ver-
gütungssystem der Mitglieder des Vorstands durch die Hauptversammlung der Gesellschaft am 8. Juli 2025 
gebilligt. Zur Steigerung der Praktikabilität und der Flexibilität im Rahmen der dynamischen Weiterentwicklung 
der Gesellschaft hat der Aufsichtsrat unter Berücksichtigung der Vorgaben von § 87a Abs. 1 AktG am 8. Mai 
2026 ein geändertes Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder beschlossen (Vergütungssystem 2026).

Das Vergütungssystem 2026 für die Mitglieder des Vorstands ist von der Einberufung der Hauptversammlung 
an auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://ir.voltatron.com/hv-finanzkalender#hauptversammlung

zugänglich. In der Hauptversammlung wird das Vergütungssystem 2026 ebenfalls zugänglich sein.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, das Vergütungssystem 2026 für die Mitglieder des Vorstands gemäß § 120a Abs. 
1 AktG zu billigen.

7. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2026 mit der 
Möglichkeit des Bezugsrechtsauschlusses sowie die Änderung der Satzung

Das von der Hauptversammlung am 8. Juli 2025 beschlossene Genehmigte Kapital 2025 besteht nach teilweiser 
Ausnutzung zur Zeit der Einberufung dieser Hauptversammlung noch in Höhe von EUR 9.207.312,00. Das gegen-
wärtige Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 22.387.297,00. Um dem Vorstand größtmögliche Flexibilität 
zur weiteren Eigenkapitalfinanzierung der Gesellschaft zu geben und ihm genehmigtes Kapital im Rahmen des 
gesetzlichen Höchstvolumens (d.h. des hälftigen Grundkapitals) zur Verfügung zu stellen, soll ein weiteres 
genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2026) geschaffen werden. Das Genehmigte Kapital 2026 entspricht 
inhaltlich bis auf sein geringeres Volumen und seine Laufzeit dem Genehmigten Kapital 2025.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

(a) Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2026

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18. Juni 2031 (einschließlich) mit Zustimmung 
des Aufsichtsrates um bis zu EUR 1.986.336,00 durch Ausgabe von bis zu 1.986.336 neuen, auf den 
Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital 2026). Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Die neuen Aktien 
können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten bzw. diesen gemäß § 186 Abs. 5 AktG gleich-
gestellten Instituten oder Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 
zum Bezug anzubieten. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das 
Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden Fällen auszuschließen:

	� zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;

	� wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen den Börsenpreis 
der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises, 
die möglichst zeitnah zur Platzierung der Aktien erfolgen soll, nicht wesentlich unterschreitet und 
die Anzahl der in dieser Weise unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 
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20% des Grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung 
dieser Ermächtigung überschreitet. Auf die Höchstgrenze von 20% des Grundkapitals sind andere 
Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder 
veräußert werden. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Options- und/ oder 
Wandlungsrechten bzw. -pflichten aus Options- und/ oder Wandelschuldverschreibungen und/ 
oder - genussrechten auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen oder Genussrechte 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden;

	� bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien im Rahmen von Unternehmens-
zusammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen Vermögensgegenständen oder von Ansprüchen 
auf den Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die 
Gesellschaft;

	� soweit dies erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Options- und/ oder Wandelschuldver-
schreibungen und/ oder Genussrechten mit Options- bzw. Wandlungsrechten oder Options- bzw. 
Wandlungspflichten, die zuvor von der Gesellschaft oder einer ihrer nachgeordneten Konzern-
gesellschaften ausgegeben wurden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, 
wie es ihnen nach Ausübung der Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Options- 
bzw. Wandlungspflichten zustehen würde;

	� wenn die neuen Aktien im Rahmen von Aktienbeteiligungs- oder anderen aktienbasierten Program-
men an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder Arbeitnehmer eines mit der Gesellschaft verbundenen 
Unternehmens oder Mitglieder der Geschäftsführung eines mit der Gesellschaft verbundenen 
Unternehmens ausgegeben werden sollen, wobei das Arbeitsverhältnis zur Gesellschaft bzw. das 
Organverhältnis oder Arbeitsverhältnis zu einem mit ihr verbundenen Unternehmen im Zeitpunkt 
der Zusage der Aktienausgabe bestehen muss. In dem durch § 204 Abs. 3 Satz 1 AktG zugelassenen 
Rahmen kann die auf die neuen Aktien zu leistende Einlage aus dem Teil des Jahresüberschusses 
gedeckt werden, den Vorstand und Aufsichtsrat nach § 58 Abs. 2 AktG in andere Gewinnrücklagen 
einstellen können.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates den weiteren Inhalt der Aktienrechte 
und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der 
Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals und, falls das genehmigte 
Kapital bis zum 18. Juni 2031 (einschließlich) nicht oder nicht vollständig ausgenutzt sein sollte, nach 
Fristablauf der Ermächtigung anzupassen.

(b) Satzungsänderung

Die Satzung erhält eine neue Ziffer 4.7 mit folgender Fassung:

„4.7 Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18. Juni 2031 (einschließlich) mit Zustimmung 
des Aufsichtsrates um bis zu EUR 1.986.336,00 durch Ausgabe von bis zu 1.986.336 neuen, auf den 
Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2026). Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Die 
neuen Aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten bzw. diesen gemäß § 186 Abs. 
5 AktG gleichgestellten Instituten oder Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, 
sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden Fällen auszuschließen:
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	� zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;

	� wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen den Börsenpreis 
der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises, 
die möglichst zeitnah zur Platzierung der Aktien erfolgen soll, nicht wesentlich unterschreitet und 
die Anzahl der in dieser Weise unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 
20% des Grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung 
dieser Ermächtigung überschreitet. Auf die Höchstgrenze von 20% des Grundkapitals sind andere 
Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder 
veräußert werden. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Options- und/ oder 
Wandlungsrechten bzw. -pflichten aus Options- und/ oder Wandelschuldverschreibungen und/ 
oder -genussrechten auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen oder Genussrechte 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden;

	� bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien im Rahmen von Unternehmens-
zusammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen Vermögensgegenständen oder von Ansprüchen 
auf den Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die 
Gesellschaft;

	� soweit dies erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Options- und/ oder Wandelschuldver-
schreibungen und/ oder Genussrechten mit Options- bzw. Wandlungsrechten oder Options- bzw. 
Wandlungspflichten, die zuvor von der Gesellschaft oder einer ihrer nachgeordneten Konzern-
gesellschaften ausgegeben wurden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, 
wie es ihnen nach Ausübung der Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Options- 
bzw. Wandlungspflichten zustehen würde;

	� wenn die neuen Aktien im Rahmen von Aktienbeteiligungs- oder anderen aktienbasierten Program-
men an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder Arbeitnehmer eines mit der Gesellschaft verbundenen 
Unternehmens oder Mitglieder der Geschäftsführung eines mit der Gesellschaft verbundenen 
Unternehmens ausgegeben werden sollen, wobei das Arbeitsverhältnis zur Gesellschaft bzw. das 
Organverhältnis oder Arbeitsverhältnis zu einem mit ihr verbundenen Unternehmen im Zeitpunkt 
der Zusage der Aktienausgabe bestehen muss. In dem durch § 204 Abs. 3 Satz 1 AktG zugelassenen 
Rahmen kann die auf die neuen Aktien zu leistende Einlage aus dem Teil des Jahresüberschusses 
gedeckt werden, den Vorstand und Aufsichtsrat nach § 58 Abs. 2 AktG in andere Gewinnrücklagen 
einstellen können.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates den weiteren Inhalt der Aktienrechte 
und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der 
Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals und, falls das genehmigte 
Kapital bis zum 18. Juni 2031 (einschließlich) nicht oder nicht vollständig ausgenutzt sein sollte, nach 
Fristablauf der Ermächtigung anzupassen.“

(c) Anmeldung zum Handelsregister

Der Vorstand der Gesellschaft wird ermächtigt, die vorstehende Satzungsänderung separat und 
unabhängig von der Anmeldung der anderen in der vorliegenden Hauptversammlung beschlossenen 
Satzungsänderungen zur Eintragung im Handelsregister anzumelden.
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Der schriftliche Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe 
für den Bezugsrechtsausschluss ist ab der Veröffentlichung der Einberufung der Hauptversammlung auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter

https://ir.voltatron.com/hv-finanzkalender#hauptversammlung

zugänglich. In der Hauptversammlung wird dieser schriftliche Bericht ebenfalls zugänglich sein.

8. Beschlussfassung über die Korrektur der Nummerierung der Satzungsklauseln und 
entsprechende Satzungsänderung

Die Klauseln der Satzung der Gesellschaft sind in der aktuellen Fassung von Ziffer 1.1 bis 25.2 durchnummeriert. 
Zum einen wird dabei jedoch die Ziffer 5 übersprungen, da auf Ziffer 4.6 unmittelbar Ziffer 6.1 folgt. Zum ande-
ren folgt auf Ziffer 23.1 unmittelbar die Ziffer 24.1, d.h. es existiert keine Ziffer 23.2. Zur Vermeidung von Miss-
verständnissen soll die Nummerierung der Satzungsklauseln so angepasst werden, dass die Nummerierung 
konsistent ist. Eine Änderung des Inhalts der Satzung ist hiermit im Übrigen nicht verbunden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

8.1 Die Gliederung der numerischen Überschriften in der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„1 	 Firma, Sitz und Geschäftsjahr
2 	 Gegenstand des Unternehmens
3 	 Bekanntmachungen und Informationen
4 	 Grundkapital und Aktien
5 	 Organe
6 	 Zusammensetzung
7 	 Beschlussfassung; Geschäftsordnung
8 	 Vertretung der Gesellschaft
9 	 Geschäftsführung
10 	 Zusammensetzung, Bestellung, Amtsdauer
11 	 Vorsitz im Aufsichtsrat
12 	 Aufgaben, Rechte, Fassungsänderung
13 	 Sitzungen, Einberufung
14 	 Beschlussfassung
15 	 Geschäftsordnung; Ausschüsse
16 	 Vertraulichkeit
17 	 Vergütung
18 	 Einberufung, Ort, Zeit
19 	 Teilnahme an der Hauptversammlung
20	 Leitung der Hauptversammlung
21 	 Beschlussfassung der Hauptversammlung
22 	 Rechnungslegung
23	 Formwechsel
24 	 Sonstiges
25 	 Gründungsaufwand“

Im Übrigen bleiben die mit den jeweiligen Gliederungsziffern bezeichneten Regelungen unverändert.

8.2 Gliederungsziffer 23.1 entfällt. Im Übrigen bleibt die Regelung in der aktuellen Ziffer 23.1 unverändert.
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Eine Vergleichsfassung der Satzung, aus der die mit Tagesordnungspunkt 7 und 8 vorgeschlagenen Änderun-
gen ersichtlich sind, ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://ir.voltatron.com/hv-finanzkalender#hauptversammlung

zugänglich. In der Hauptversammlung wird die Vergleichsfassung ebenfalls zugänglich sein.

II.	 Weitere Angaben und Hinweise

1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre 
berechtigt, die sich rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz 
nachgewiesen haben. Die Anmeldung muss in deutscher oder englischer Sprache in Textform erfolgen.

Für den Nachweis des Anteilsbesitzes genügt ein gemäß § 67c Abs. 3 AktG durch den Letztintermediär in Text-
form ausgestellter Nachweis über den Anteilsbesitz des Aktionärs, der der Gesellschaft auch direkt durch 
den Letztintermediär übermittelt werden kann. Der Nachweis hat sich auf den Nachweisstichtag zu beziehen. 
Nachweisstichtag ist gemäß § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG der Geschäftsschluss des zweiundzwanzigsten Tages vor 
der Hauptversammlung, also der 28. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ). 

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft spätestens sechs Tage vor 
der Hauptversammlung, also spätestens bis zum 12. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), unter folgender Adresse 
zugegangen sein:

Voltatron AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Die Anmeldung zur Hauptversammlung und der Berechtigungsnachweis sowie Informationen über Vollmachten 
und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter und zur Bevollmächtigung Dritter kön-
nen gemäß § 67c AktG auch über Intermediäre gemäß SRD II in Verbindung mit der Durchführungsverordnung 
(EU 2018/1212) im ISO 20022 Format (z.B. über SWIFT, CMDHDEMMXXX) erfolgen. Für die Nutzung von SWIFT ist eine 
Autorisierung über die SWIFT Relationship Management Application (RMA) erforderlich.

Anmeldungen gemäß § 67c AktG über einen Intermediär müssen spätestens bis zum letzten Anmeldetag, das 
heißt bis 12. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft eingegangen sein. Änderungen von Eintritts-
kartenbestellungen, Vollmachts- und Weisungserteilungen gemäß § 67c AktG über einen Intermediär sind 
danach noch möglich und müssen bis 18. Juni 2026, 18:00 Uhr (MESZ) bei der Gesellschaft eingegangen sein.

2. Bedeutung des Nachweisstichtags

Der Nachweisstichtag ist das entscheidende Datum für die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und den Umfang und die Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im Verhältnis 
zur Gesellschaft gilt für die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat. 
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Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich 
dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Die Aktien werden weder 
am Nachweisstichtag noch bei der Anmeldung zur Hauptversammlung gesperrt; vielmehr können die Aktionäre 
über ihre Aktien auch nach dem Nachweisstichtag und der Anmeldung weiterhin frei verfügen. Auch im Fall 
der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die 
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der 
Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich. Aktionäre, die ihren Anteilsbesitz nach dem 
Nachweisstichtag vollständig oder teilweise veräußern, sind daher – bei rechtzeitiger Anmeldung und Vorlage 
des Nachweises des Anteilsbesitzes – gleichwohl zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts berechtigt. Veräußerungen oder sonstige Übertragungen von Aktien nach dem Nachweis-
stichtag haben demnach keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung 
und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach dem 
Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und die Aktien erst nach 
dem Nachweisstichtag erwerben, können nicht an der Hauptversammlung teilnehmen und sind auch nicht 
stimmberechtigt, es sei denn, sie haben sich insoweit bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen 
lassen.

3. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht in der 
Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär (etwa die depotführende 
Bank), eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch in diesen Fällen 
sind eine form- und fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und der Nachweis des Anteilsbesitzes 
nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.

Vollmachten, die nicht an einen Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung oder eine andere 
der in § 135 Abs. 8 AktG genannten gleichgestellten Personen oder Institutionen erteilt werden, ihr Widerruf, 
die Änderung und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. 

Für die Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärsvereinigung oder einer anderen diesen nach  
§ 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person oder Institution sowie den Widerruf, die Änderung oder den Nachweis 
einer solchen Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft gilt das Textformerfordernis nicht. Wir weisen 
darauf hin, dass die zu bevollmächtigende Institution oder Person in diesen Fällen möglicherweise eine 
besondere Form der Vollmacht verlangt. Wir bitten die Aktionäre daher, sich in einem solchen Fall mit dem zu 
Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen.

Die Erklärung über die Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der 
Gesellschaft erfolgen.

Für die Übermittlung der Erteilung der Vollmacht sowie des Nachweises der Bevollmächtigung per Post oder 
auf elektronischem Weg (per E-Mail) bietet die Gesellschaft folgende Adresse an:

Voltatron AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Soweit die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgt, bedarf es keines 
gesonderten Nachweises über die Erteilung der Vollmacht. Auch der Widerruf oder die Änderung einer bereits 
erteilten Vollmacht kann auf den vorgenannten Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber der Gesellschaft 
erklärt werden.
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Wir bitten unsere Aktionäre, Vollmachten, Nachweise der Bevollmächtigung, Widerrufe und Änderungen von 
Vollmachten, soweit sie auf dem Postweg übermittelt werden, bis 18. Juni 2026, 18:00 Uhr (MESZ) (Zugang), 
an die vorstehende Adresse zu übermitteln. Der Nachweis einer gegenüber dem Bevollmächtigten erteilten 
Vollmacht kann gegenüber der Gesellschaft auch dadurch geführt werden, dass der Bevollmächtigte die Voll-
macht am Tag der Hauptversammlung an der Einlasskontrolle vorweist.

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, erhalten die Aktionäre zusammen 
mit der Eintrittskarte, die den Aktionären nach der oben beschriebenen fristgerechten Anmeldung zugesandt 
wird, und steht auf unserer Internetseite unter

https://ir.voltatron.com/hv-finanzkalender#hauptversammlung

zum Download zur Verfügung.

Die Erteilung von Vollmachten, der Widerruf sowie die Änderung der Vollmacht können durch Erklärung gegen-
über der Gesellschaft auch über elektronische Kommunikation unter Nutzung des passwortgeschützten 
InvestorPortals erfolgen, das die Gesellschaft unter der Internetadresse

https://ir.voltatron.com/hv-finanzkalender#hauptversammlung

zur Verfügung stellt. Die notwendigen Zugangsdaten für das InvestorPortal können die Aktionäre bzw. ihre 
Bevollmächtigten der ihnen übersandten Eintrittskarte entnehmen. Über das InvestorPortal können Voll-
machten bis spätestens 18. Juni 2026, 18:00 Uhr (MESZ), erteilt bzw. geändert oder widerrufen werden. Wir 
weisen darauf hin, dass mit Ablauf der vorstehenden Frist diese Funktion über das InvestorPortal geschlossen 
wird.

4. Verfahren für die Stimmabgabe durch von der Gesellschaft benannte 
Stimmrechtsvertreter 

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimm-
rechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung mit der Stimmrechtsausübung zu bevollmächtigen. Auch 
in diesen Fällen sind eine form- und fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und der Nachweis des 
Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung ausschließlich weisungsgebunden 
aus. Ohne Weisungen des Aktionärs sind die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht zur 
Stimmrechtsausübung befugt.
Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen der Gesell-
schaft in Textform übermittelt werden. Ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte, die 
den Aktionären nach der oben beschriebenen fristgerechten Anmeldung zugesandt wird, und steht auf unse-
rer Internetseite unter

https://ir.voltatron.com/hv-finanzkalender#hauptversammlung

zum Download zur Verfügung. 

Die Vertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ist auf die weisungsgebundene 
Ausübung des Stimmrechts beschränkt. Weisungen zur Ausübung weiterer Aktionärsrechte im Hinblick auf 
die Hauptversammlung, insbesondere zur Stellung von Anträgen, von Fragen oder zur Einlegung von Wider-
sprüchen, nehmen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht entgegen.
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Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie der Wider-
ruf und die Änderung erteilter Vollmachten und Weisungen müssen der Gesellschaft aus organisatorischen 
Gründen spätestens bis zum 18. Juni 2026, 18:00 Uhr (MESZ), unter folgender Adresse zugehen:

Voltatron AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, der Widerruf sowie 
die Änderung der Vollmacht können durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft auch über elektronische 
Kommunikation unter Nutzung des passwortgeschützten InvestorPortals erfolgen, das die Gesellschaft unter 
der Internetadresse

https://ir.voltatron.com/hv-finanzkalender#hauptversammlung

zur Verfügung stellt. 

Die notwendigen Zugangsdaten für das InvestorPortal können die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten der 
ihnen übersandten Eintrittskarte entnehmen. Über das InvestorPortal können Vollmacht und Weisungen an die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bis spätestens 18. Juni 2026, 18:00 Uhr (MESZ), erteilt bzw. widerrufen 
oder geändert werden. Wir weisen darauf hin, dass mit Ablauf der vorstehenden Frist diese Funktion über das 
InvestorPortal geschlossen wird.

Darüber hinaus bieten wir Aktionären, die sich nach den vorstehenden Bestimmungen form- und fristgerecht 
zur Hauptversammlung angemeldet und den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht haben sowie zur Haupt-
versammlung erschienen sind, an, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in der 
Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen.

Weitere Informationen zur Stimmrechtsausübung

Gehen im Vorfeld der Hauptversammlung voneinander abweichende Erklärungen fristgerecht auf unter-
schiedlichen zulässigen Übermittlungswegen ein und ist nicht erkennbar, welche zuletzt abgegeben wurde, 
werden diese – jeweils unabhängig vom Eingangszeitpunkt – in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. per 
InvestorPortal, 2. per E-Mail, 3. gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 und 
3 und Artikel 9 Absatz 4 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212, und 4. per Brief. Der zuletzt zugegangene 
fristgerechte Widerruf einer Erklärung ist stets maßgeblich.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld 
der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch 
als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

5. Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG 

(a) Recht der Aktionäre auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag 
am Grundkapital von EUR 500.000,00 (dies entspricht 500.000 Stückaktien) erreichen, können verlangen, 
dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegen-
stand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen 
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ist schriftlich oder in elektronischer Form, d.h. unter Verwendung einer qualifizierten elektronischen 
Signatur (§ 126a BGB), an den Vorstand der Voltatron AG zu richten und muss der Gesellschaft spätes-
tens bis zum 19. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Es wird darum gebeten, entsprechende Verlangen 
an folgende Anschrift zu richten:

Voltatron AG
– Vorstand –
Flößaustraße 22
D-90763 Fürth
E-Mail: oHV2026@voltatron.com

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des 
Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den 
Antrag halten. Für die Berechnung der Aktienbesitzzeit findet § 70 AktG Anwendung. Im Übrigen ist § 121 
Abs. 7 AktG entsprechend anzuwenden. Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – 
soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des 
Verlangens in gleicher Weise wie die Einberufung bekannt gemacht.

(b) Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG

Jeder Aktionär hat das Recht, der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder 
Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Vorschläge zu einer in der Tagesordnung 
vorgesehenen Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern zu übermitteln. 
Gegenanträge mit einer etwaigen Begründung sowie Wahlvorschläge können der Gesellschaft vor der 
Hauptversammlung an folgende Adresse übermittelt werden:

Voltatron AG
– Vorstand –
Flößaustraße 22
D-90763 Fürth
E-Mail: oHV2026@voltatron.com

Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft spätestens bis zum 4. Juni 2026, 24:00 Uhr 
(MESZ), unter der vorstehenden Adresse zugehen, werden einschließlich des Namens des Aktionärs, 
einer etwaigen Begründung sowie eventueller Stellungnahmen der Verwaltung unverzüglich auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter

https://ir.voltatron.com/hv-finanzkalender#hauptversammlung

zugänglich gemacht.

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. Ferner kann 
die Gesellschaft auch noch unter bestimmten weiteren, in den §§ 126 bzw. 127 AktG näher geregelten 
Voraussetzungen von einer Zugänglichmachung ganz oder teilweise absehen oder Gegenanträge bzw. 
Wahlvorschläge und deren Begründungen zusammenfassen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch wenn sie der Gesellschaft 
vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur dann Beachtung finden, wenn 
sie dort mündlich gestellt beziehungsweise unterbreitet werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, 
während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Punkten der Tagesordnung oder 
Wahlvorschläge auch ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.
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(c) Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG

Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf ein in der Hauptversammlung mündlich gestelltes Ver-
langen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu 
geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforder-
lich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen 
der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den 
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.

Von der Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs. 3 AktG genannten 
Gründen absehen, etwa weil die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nach-
teil zuzufügen. Nach Ziffer 20.4 der Satzung kann der Versammlungsleiter neben dem Rede- auch das 
Fragerecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. Er kann insbesondere bereits zu Beginn 
oder während der Hauptversammlung den zeitlichen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsver-
lauf, für die Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie für den einzelnen Frage- oder 
Redebeitrag angemessen festsetzen.

6. Unterlagen zur Hauptversammlung und Veröffentlichungen auf der Internetseite der 
Gesellschaft

Weitere Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG 
sowie die Einberufung der Hauptversammlung und die weiteren Informationen nach § 124a AktG sind auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter

https://ir.voltatron.com/hv-finanzkalender#hauptversammlung

zugänglich.

Sämtliche der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen werden auch während der Hauptver-
sammlung zugänglich sein. 

Unter der vorab genannten Internetadresse werden nach der Hauptversammlung auch die Abstimmungs-
ergebnisse veröffentlicht.

Die Abstimmenden können von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 AktG i.V.m. Art. 7 Abs. 2 und Art. 9 Abs. 5 
Unterabs. 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptver-
sammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie ihre Stimme gezählt wurde.

7. Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

Zur Zeit der Übermittlung dieser Einladung zur Veröffentlichung im Bundesanzeiger beträgt das Grundkapital 
der Gesellschaft EUR 22.387.297,00 und ist eingeteilt in 22.387.297 auf den Inhaber lautende nennwertlose 
Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme in der Hauptversammlung. Die Gesamtzahl der Aktien und 
Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung durch entsprechende Bekanntmachung im 
Bundesanzeiger beträgt somit 22.387.297. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptver-
sammlung keine eigenen Aktien.

Die Gesellschaft weist darauf hin, dass sie entsprechend dem notariellen Erwerbs- und Einbringungsvertrag 
vom 8. Januar 2026 betreffend den Erwerb der KOMITEC electronics GmbH ihr genehmigtes Kapital ausnutzen 
und eine Kapitalerhöhung um EUR 627.719,00 durch Ausgabe von insgesamt 627.719 neuen Aktien gegen 
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Sacheinlagen durchführen wird. Die Durchführung dieser Kapitalerhöhung ist zum Zeitpunkt dieser Einladung 
noch nicht im Handelsregister eingetragen. Nach Eintragung der Kapitalerhöhung wird das Grundkapital der 
Gesellschaft EUR 23.015.016,00 betragen und in 23.015.016 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien 
eingeteilt sein.

8. Hinweise zu Zeitangaben

Sämtliche Zeitangaben in dieser Einberufung sind in der für Deutschland aktuell maßgeblichen mittel-
europäischen Sommerzeit (MESZ) angegeben. Dies entspricht mit Blick auf die koordinierte Weltzeit (UTC) dem 
Verhältnis UTC = MESZ minus zwei Stunden.

9. Information zum Datenschutz

Ihre personenbezogenen Daten werden zur Kommunikation mit Ihnen als Aktionär sowie zur Durchführung 
unserer Hauptversammlung verarbeitet. Darüber hinaus werden Ihre Daten für damit in Zusammenhang ste-
hende Zwecke und zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Pflichten (z.B. Nachweis- oder Aufbewahrungspflichten) 
verwendet. Die Voltatron AG verarbeitet Ihre Daten als Verantwortlicher unter Beachtung der Bestimmungen 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Nähere Informa-
tionen zum Datenschutz sind im Internet unter 

https://ir.voltatron.com/hv-finanzkalender#hauptversammlung

zugänglich. 

Fürth, im Mai 2026

			       
Voltatron AG
Der Vorstand
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